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RS OGH 1985/12/18 3Ob1032/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1985

Norm

EO §36 D

Rechtssatz

Auch für die Vollstreckungsbekämpfungsklage nach § 36 EO gilt die Voraussetzung, daß nicht nur eine Exekution

bewilligt sein muß, sondern daß das Exekutionsverfahren auch nicht eingestellt oder beendet ist. Von einer

Beendigung der Exekution kann nicht gesprochen werden, solange der Exekutionsbewilligungsbeschluß nicht

zugestellt und rechtskräftig ist.
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